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1 Allgemeines
1.1. Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Einkaufsbe-
dingungen (AEB) gelten für die 
durch Offertanfragen und/oder 
Bestellungen des Bereich Tech-
nology Management bei einer 
Leistungserbringerin ausgelösten 
bzw. abgeschlossenen Verträge 
über den Kauf von medizintech-
nischen und nichtmedizinischen 
Geräten und Systemen inkl. ge-
rätespezifischen Verbrauchsma-
terials und Zubehör.

1.2. Bedingungen Leistungser-
bringerin
Abweichende oder zusätzliche 
Bedingungen der Leistungser-
bringerin, insbesondere Allge-
meine Geschäfts- und/oder Ver-
kaufsbedingungen Leistungser-
bringerin, haben keine Geltung 
und zwar auch dann, wenn 
HOCH Health Ostschweiz (fol-
gend HOCH) diesen nicht wider-
spricht, ein Angebot akzeptiert, 
eine Lieferung vorbehaltlos ent-
gegennimmt, Zahlung leistet oder 
andere Handlungen im Hinblick 
auf die Abwicklung des Vertrags-
verhältnisses vornimmt. Ausge-
nommen bleibt die schriftliche 
Vereinbarung abweichender oder 
zusätzlicher Bedingungen.

1.3. Rangordnung
Im Falle von Widersprüchen zwi-
schen Dokumenten gilt nachfol-
gende Rangfolge:
- Die Vertragsurkunde 
oder die schriftliche Bestellung
- Die Ausschreibungsun-
terlagen

- Diese Allgemeinen Ein-
kaufbedingungen des Techno-
logy Managements von HOCH
- Das Angebot des Liefe-
ranten (wobei allgemeine Ge-
schäftsbedingungen der Leis-
tungserbringerin wegbedungen 
werden, vgl. Ziff. 1.2 dieser 
AEB). Das Angebot geht den 
Ausschreibungsunterlagen vor, 
soweit es die Anforderungen in 
den Ausschreibungsunterlagen 
übertrifft.

2 Angebote
2.1. Offertanfragen
HOCH wird durch Offertanfragen 
in keiner Weise gebunden.

2.2. Abweichungen
Weicht das Angebot von der Of-
fertanfrage ab, hat die Leistungs-
erbringerin ausdrücklich in 
schriftlicher Form auf die Abwei-
chungen hinzuweisen. Im Übri-
gen gilt Ziff. 1.2 hiervor.

2.3. Bindung an Angebote
Soweit im Angebot nichts Abwei-
chendes festgelegt wird, bleibt 
der Verkäufer vom Datum des 
Angebots an für mindestens drei 
Monaten gebunden.

2.4. Kostenlosigkeit
Angebote, einschliesslich Be-
musterung und/oder Demonstrati-
onen, erfolgen kostenlos.

3 Bestellungen
3.1. Schriftlichkeit
Es sind ausschliesslich Bestel-
lungen in Schriftform gültig (E-
Mail ist ausreichend). Mündliche 
oder telefonische Bestellungen 

bedürfen der Bestätigung in 
Schriftform.

3.2. Bestellnummer
Die Leistungserbringerin hat auf 
sämtlichen Dokumenten (Auf-
tragsbestätigungen, Liefer-
scheine, Rechnungen, etc.) die 
Bestellnummer von HOCH anzu-
geben.

3.3. Auftragsbestätigung
Die Leistungserbringerin hat die 
Annahme der Bestellung inner-
halb von 14 Tagen nach deren 
Erhalt schriftlich zu bestätigen.

3.4. Erfüllung durch Dritte
Dritte dürfen nur mit vorgängiger 
schriftlicher Zustimmung von 
HOCH zur Leistungserbringung 
beigezogen werden. Die Leis-
tungserbringerin haftet für deren 
Leistungen und Verhalten wie für 
eigene Leistungen und Verhalten.

3.5. Ersatzteile
Die Leistungserbringerin ist 
verpflichtet, die Verfügbar-
keit von Ersatzteilen wäh-
rend 10 Jahren zu garantie-
ren. Abweichende schriftli-
che Vereinbarungen bleiben 
vorbehalten.

4 Medizinprodukte
4.1. Konformität
Die Leistungserbringerin garan-
tiert, dass der Vertragsgegen-
stand den anwendbaren natio-
nalen und internationalen Nor-
men und gesetzlichen Bestim-
mungen, insbesondere Gesund-
heits-, Sicherheits- und Umwelt-
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vorschriften, entspricht. Die Leis-
tungserbringerin hat sich in eige-
ner Verantwortung über die an-
wendbaren Vorschriften zu infor-
mieren. Ist der Vertragsgegen-
stand ein Medizinprodukt im 
Sinne der Medizinproduktever-
ordnung, so haftet die Leistungs-
erbringerin dafür, dass die gelie-
ferten Produkte den massgeben-
den schweizerischen Vorschrif-
ten über Medizinprodukte, insbe-
sondere dem Heilmittelgesetz 
und der Medizinprodukteverord-
nung entsprechen. HOCH über-
nimmt nur Medizinprodukte, wel-
che den geltenden regulatori-
schen Vorschriften entsprechen 
und namentlich die Anforderun-
gen gemäss Heilmittelgesetz 
und der Medizinprodukteverord-
nung erfüllen. Mit Annahme der 
Bestellung bestätigt die Leis-
tungserbringerin, dass sämtliche 
Medizinprodukte, welche gelie-
fert werden, CE-zertifiziert sind 
und den allgemeinen Anforde-
rungen der EN 60601-1 entspre-
chen.

4.2. CH-REP
Hat ein Hersteller eines medizini-
schen Produkts seinen Sitz nicht 
in der Schweiz, so dürfen seine 
Produkte in der Schweiz nur in 
den Verkehr gebracht werden, 
nachdem ein Bevollmächtigter 
mit Sitz in der Schweiz mandiert 
wurde. Dies gilt auch für Herstel-
ler mit Sitz in der EU/EWR. Die 
detaillierten Anforderungen sind 
im Merkblatt «Pflichten Wirt-
schaftsakteure CH» auf der Ho-
mepage der Swissmedic 
(www.swissmedic.ch) ersichtlich.
Der jeweilige Lieferant von Pro-
dukten, welche diese CH-REP 
Bestimmungen nicht erfüllen 
kann, hat dies bei der Auftrags-
bestätigung zu vermerken und 
verpflichtet sich zur Mitarbeit bei 
der Umsetzung der gesetzlichen 
Meldepflicht.

4.3. Materiovigilance
HOCH ist gesetzlich verpflichtet, 
schwerwiegende Vorkommnisse 
mit Medizinprodukten an Swiss-

medic zu melden. Bei Meldun-
gen aus HOCH  zu Medizinpro-
dukten garantiert die Leistungs-
erbringerin regelmässige Status-
Rückmeldungen (mindestens 
aber eine Fertigmeldung) zum 
Fall an den Qualitätsverantwortli-
chen des Bereichs Technology 
Management (TM-QM@h-
och.ch).

4.4. Sicherheitsmeldungen 
& Rückrufe
Bei einem Rückruf oder einer Si-
cherheitsmitteilung für ein bei 
HOCH verwendetes Medizinpro-
dukt informiert die Leistungser-
bringerin unverzüglich den Qua-
litätsverantwortlichen des Be-
reich Technology Management 
(TM-QM@h-och.ch).

4.5. Rückverfolgbarkeit
Die Rückverfolgbarkeit der Medi-
zinprodukte ist von der Leis-
tungserbringerin durch geeignete 
Massnahmen sicherzustellen. Im 
Falle eines Rückrufs hat dieser 
systematisch zu erfolgen.

5 Nicht-Medizinpro-
dukte
5.1. Konformität
Die Leistungserbringerin garan-
tiert, dass der Vertragsgegen-
stand den anwendbaren nationa-
len und internationalen Normen 
und gesetzlichen Bestimmungen, 
insbesondere Gesundheits-, Si-
cherheits- und Umweltvorschrif-
ten, entspricht. Die Leistungser-
bringerin hat sich in eigener Ver-
antwortung über die am Erfül-
lungsort anwendbaren Vorschrif-
ten zu informieren. HOCH über-
nimmt nur vorschriftskonforme 
Produkte. Mit Annahme der Be-
stellung bestätigt die Leistungs-
erbringerin, dass sämtliche Pro-
dukte, welche geliefert werden, 
CE-zertifiziert sind.

5.2. Sicherheitsmeldungen 
und Rückrufe
Bei einem Rückruf oder einer Si-
cherheitsmitteilung für ein bei 
HOCH verwendetes Produkt ga-
rantiert die Leistungserbringerin 

unverzüglich den Qualitätsver-
antwortlichen des Bereich Tech-
nology Management (TM-
QM@h-och.ch).

6 Zahlungsmodalitäten
6.1. Preisbildung
Sämtliche Preise sind in CHF 
und ohne Währungsvorbehalt 
anzugeben. Sie gelten als Fest-
preise und haben die vollständig 
abgeschlossene Leistung, ein-
schliesslich Lieferung, Verpa-
ckung, Transport bis an den Er-
füllungsort (oder genauen, end-
gültigen Standort des Produkts), 
Installations- und Montagekos-
ten, Versicherungskosten, Ent-
sorgung der Verpackungen, Re-
cycling-Gebühren, Reise-, Über-
nachtungs- und sonstige Spe-
sen, Lizenzgebühren, Kosten für 
die Werksabnahme und Abnah-
mekosten sowie sämtliche wei-
teren Nebenkosten und Steuern 
zu umfassen. Ausgenommen 
die Mehrwertsteuer, welche ge-
sondert in Rechnung gestellt 
wird.
Abweichende Leistungsmodalitä-
ten sind schriftlich zu formulieren.

6.2. Zahlungsfrist
Die Rechnungsstellung hat inner-
halb von 30 Tagen zu erfolgen. 
Sofern nichts anderes vereinbart 
wird, erfolgt die Zahlung durch 
HOCH innerhalb von 30 Tagen 
nach der Rechnungsstellung. 
Vorbehalten bleibt die Verrech-
nung mit Gegenforderungen. Die 
Zahlungsfrist beginnt frühestens 
mit Eingang der den Anforderun-
gen dieser AEB genügenden 
Rechnung der Leistungserbrin-
gerin, jedoch nicht vor vollständi-
ger Abnahme.
Abweichende schriftliche Verein-
barungen bleiben vorbehalten.

7 Lieferung
7.1. Erfüllungsort
Als Erfüllungsort gilt der genaue, 
endgültige Standort des Ver-
tragsgegenstands.

7.2. Teillieferungen
HOCH ist nur verpflichtet, 
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Teillieferungen anzuneh-
men, wenn diese so verein-
bart wurden.

7.3. Nutzen und Gefahr
Nutzen und Gefahr gehen 
mit Entgegennahme der 
Lieferung durch Mitarbei-
tende von HOCH am Erfül-
lungsort auf HOCH über.

7.4. Lieferbeilagen Medizinpro-
dukte
Sämtliche Lieferbeilagen 
und Leistungen für medizin-
technische Geräte und An-
lagen sind von der Leis-
tungserbringerin gemäss 
Heilmittelgesetz bezie-
hungsweise Medizinproduk-
teverordnung zu liefern.

7.5. Dokumente
Die Leistungserbringerin ist 
gleichzeitig mit der Lieferung 
des Vertragsgegenstandes zur 
Übergabe sämtlicher Transport-
, Zoll- und Lieferdokumente an 
HOCH verpflichtet.

8 Liefertermine
8.1. Liefertermine
Liefertermine sind eingehal-
ten, wenn der Inhalt der Be-
stellung zum schriftlich ver-
einbarten Datum resp. in-
nert der vereinbarten Frist 
am Erfüllungsort eintrifft.

8.2. Lieferverzögerung
Sobald die Leistungserbrin-
gerin annehmen muss, 
dass ein Termin nicht ein-
gehalten werden kann, ist 
er unter Angabe der 
Gründe und der voraus-
sichtlichen Verzögerung zur 
unverzüglichen Mitteilung 
per E-Mail an den Besteller 
verpflichtet. Die Leistungs-
erbringerin hat allfällige Al-
ternativen aufzuzeigen, 
welche eine Erfüllung des 
Vertrages ermöglichen.

8.3. Verzug der Leis-
tungserbringerin
Die Leistungserbringerin kommt 

bei Nichteinhalten der vereinbar-
ten Termine oder Fristen ohne 
weiteres in Verzug. Gerät die 
Leistungserbringerin in Verzug, 
kann ihr HOCH eine angemes-
sene Nachfrist ansetzen. Bei Ab-
lauf der Nachfrist ist HOCH be-
rechtigt, weiterhin die Vertragser-
füllung zu fordern oder vom Ver-
trag zurückzutreten und allfällige 
bereits geleistete Vergütungen 
zurückzufordern. Die zusätzliche 
Geltendmachung von Schaden-
ersatz durch HOCH bleibt vorbe-
halten.

9 Inbetriebnahme Medi-
zinprodukte
9.1. Eingangsprüfung
Die Leistungserbringerin hat vor 
der erstmaligen Anwendung des 
Medizinproduktes unaufgefordert 
eine Eingangsprüfung am Be-
triebsort durchzuführen. Umfang 
sowie Art und Weise der Ein-
gangsprüfung orientieren sich an 
den Anforderungen an die wie-
derkehrende Prüfung gemäss 
Medizinprodukteverordnung.

9.2. Sicherheitstechnische 
Kontrolle – STK
Liegen vom Hersteller keine An-
gaben zur Erstprüfung vor, hat 
die Leistungserbringerin ohne 
Aufforderung eine sicherheits-
technische Prüfung nachzuwei-
sen und HOCH unaufgefordert 
auszuhändigen.

9.3. Bestandsverzeichnis
Nach Aufforderung hat die Leis-
tungserbringerin für alle geliefer-
ten und zur Verwendung bereit-
stehenden aktiven und in der 
MepV genannten, nicht implan-
tierbaren Medizinprodukte ein 
Bestandsverzeichnis mit den 
Mindestangaben gemäss MepV 
zu führen. Das Bestandsver-
zeichnis ist so aufzubewahren, 
dass es für HOCH bei Bedarf je-
derzeit zugänglich ist.

10 Abnahme
Hat der Lieferant den Vertrags-
gegenstand vollständig geliefert, 

montiert bzw. aufgestellt, einre-
guliert und betriebsbereit ge-
macht, sind die vereinbarten 
Tests erfolgreich beendet und 
hat der Lieferant die Anwender 
und das Personal des Betreibers 
instruiert sowie alle übrigen ver-
traglichen Pflichten erfüllt, zeigt 
er dies HOCH schriftlich an und 
lädt diesen zur gemeinsam Prü-
fung der Lieferung ein. Alle not-
wendigen Testmaterialien inkl. 
allfällige Hilfs- und Betriebsstoffe 
für die vertragsgemässen Tests 
werden vom Lieferanten auf 
seine Kosten zur Verfügung ge-
stellt.

10.1. Abnahmeprotokoll
Bei der gemeinsamen 

Prüfung am Erfüllungsort hat der 
Lieferant den Nachweis der Ver-
tragserfüllung zu erbringen. Das 
Abnahmeprotokoll wird beidseits 
unterzeichnet.
Zeigen sich bei der gemeinsa-
men Prüfung unwesentliche 
Mängel, ist der Vertragsgegen-
stand mit Abschluss der Prüfung 
abgenommen.

10.2. Dokumente
Spätestens bei der Abnahme hat 
der Lieferant dem Besteller die 
zugehörigen technischen Unter-
lagen, die in der Sprache des Er-
füllungsortes abgefasst sein 
müssen, in je zwei Exemplaren 
und einmal in digitaler Form zu 
übergeben. Insbesondere sind 
dem Besteller folgende Unterla-
gen auszuhändigen:
- Prinzipschema
- Bedienungsanleitung
- Ersatzteilkatalog
- Konformitätserklärung
- Installationsschema
- Schaltschema
- Kabelpläne
- Serviceunterlagen
- Software-Dokumentation
- Revisionspläne
- Elektroschema
- Sämtliche Abnahme- wie 
auch Prüfprotokolle

11 Gewährleistung
11.1. Nachbesserungen 
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Verstösst die Leistungserbrin-
gerin gegen die Bestellverein-
barung (Termine, Falschliefe-
rung, Qualität, Konformität 
etc.), so meldet er sich aktiv 
bei HOCH und schildert die 
Mängel. Transparent zeigt er 
auf, wie die Mängel innert 
nützlicher Frist behoben wer-
den.

11.2. Garantiefrist
Die Vertragsparteien vereinbaren 
eine Garantiefrist von zwei Jah-
ren. Dabei handelt es sich um 
eine Rügefrist.
Nach der Behebung eines Man-
gels oder nach einer Ersatzliefe-
rung beginnt die Garantiefrist 
(=Rügefrist) für den nachgebes-
serten bzw. ersetzten Teil der 
Lieferung neu zu laufen. Die Be-
hebung unwesentlicher Mängel 
löst diese Fristen jedoch nicht 
neu aus.

11.3. Zugesicherte Eigenschaften 
Die Leistungserbringerin über-
nimmt die Gewährleistung, dass 
der Liefergegenstand die zugesi-
cherten Eigenschaften hat und 
einen zweckentsprechenden, stö-
rungsfreien Betrieb ermöglicht; 
ferner dafür, dass der Lieferge-
genstand dem neusten Stand der 
Technik, auch hinsichtlich Quali-
tät und Zweckmässigkeit von Ma-
terial, Auslegung, Konstruktion 
und Ausführung sowie allen 
sonstigen Anforderungen, na-
mentlich gesetzlichen (z.B. HMG, 
MepV, etc.) entspricht.

11.4. Mängelrügen
Die sofortige Prüf- und Rüge-
pflicht des Bestellers nach Art. 
201 OR wird wegbedungen. 
HOCH ist während der vertrag-
lich vereinbarten Garantiefrist be-
rechtigt, Mängel aller Art jederzeit 
zu rügen.
Ausgenommen sind Mängel, de-
ren spätere Behebung Schäden 
nach sich ziehen würde; diese 
sind rasch möglichst nach ihrer 
Entdeckung zu rügen. Die Leis-
tung von Zahlungen durch HOCH 

gilt nicht als Verzicht auf Mängel-
rügen.

11.5. Wahlrecht bei Mängeln
HOCH kann alternativ Wande-
lung, Minderung, Ersatz oder 
Nachbesserung verlangen. Die 
Geltendmachung von Schadener-
satz bleibt vorbehalten. Wird Er-
satz oder Nachbesserung ver-
langt, ist die Leistungserbringerin 
verpflichtet, den Mangel unver-
züglich durch Ersatzlieferung 
oder Nachbesserung zu behe-
ben. Er trägt sämtliche mit der 
Mängelbehebung zusammen-
hängenden Kosten.

11.6. Beschränkungen der Leis-
tungserbringerin
Gewährleistungs- und Haftungs-
beschränkungen irgendwelcher 
Art durch die Leistungserbringerin 
werden nicht anerkannt. Es gel-
ten die Bestimmungen des Obli-
gationenrechts (OR).

12 Schutzrechte
Die Leistungserbringerin ist 
dafür verantwortlich, dass 
mit seiner Lieferung keine 
Urheberrechte, Patente, 
Warenzeichen, Gebrauchs-
muster, Designs oder an-
dere Rechtsansprüche Drit-
ter verletzt werden. Er haftet 
für allfällige Folgen aus der-
artigen Verletzungen. An-
sprüche Dritter wegen Ver-
letzung von gewerblichen 
Schutzrechten wehrt die 
Leistungserbringerin /Li-
zenzgeberin auf eigene 
Kosten und Gefahr ab. 
HOCH gibt solche Forde-
rungen der Leistungserbrin-
gerin schriftlich und ohne 
Verzug bekannt und über-
lässt ihm die ausschliessli-
che Führung eines allfälli-
gen Prozesses sowie die 
Ergreifung von Massnah-
men für die gerichtliche 
oder aussergerichtliche Er-
ledigung des Rechtsstreits. 
Die Leistungserbringerin 
übernimmt die für HOCH 

entstandenen Kosten und 
auferlegten Schadenersatz-
leistungen.

13 Produktehaftung
Soweit die Leistungserbrin-
gerin für einen Produktscha-
den verantwortlich ist, ist er 
verpflichtet, HOCH auf ers-
tes Anfordern insoweit von 
Schadenersatzansprüchen 
Dritter freizustellen, als die 
Ursache in seinem Herr-
schafts- und Organisations-
bereich gesetzt wurde und 
er im Aussenverhältnis 
selbst haftet.

14 Schlussbestimmun-
gen
14.1. Sponsoring
Die Finanzierung von Kon-
gressen, Weiter- oder Fort-
bildungsveranstaltungen, 
Unterstützungsbeiträge für 
Forschungsprojekte, Bera-
termandate, usw. dürfen 
nie im Zusammenhang mit 
den Einkaufskonditionen 
oder Beschaffungen von 
HOCH stehen.

14.2. Abtretung, Übertra-
gung und Verpfändung
Rechte und Pflichten aus dem 
Vertragsverhältnis dürfen von der 
Leistungserbringerin ohne vorhe-
rige schriftliche Zustimmung von 
HOCH weder an Dritte übertra-
gen noch verpfändet werden. 
Diese Zustimmung wird nicht 
ohne Grund verweigert.

14.3. Anwendbares Recht
Im Übrigen findet auf diesen Ver-
trag das schweizerische Obligati-
onenrecht (OR) Anwendung. Das 
Wiener Kaufrecht (Das Übereinkom-
men der Vereinten Nationen vom 
11. April 1980 über Verträge 
über den Internationalen Waren-
kauf) kommt nicht zur Anwen-
dung.

14.4. Gerichtsstand
Der Gerichtsstand ist St.Gallen


